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Die Abgeordneten zum Nationalrat Arnold GRABNER, Dr. STIPPEL haben am 

1.6.1995 unter der Nr. 1239jJ an den Bundesminister für Inneres eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "Vorwürfe gegen den 

Polizeibeamten P." gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Sind Ihnen derartige Vorwürfe gegen den Polizeibeamten P. bekannt? 

2. Wenn ja, welche Maßnahmen gedenken Sie zu setzen? 

3. Wenn nein, werden Sie den erhobenen Vorwürfen nachgehen?" 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

Zu Frage 1: 

Ja. 

Zu Frage 2: 

Der Sicherheitswachebeamte P. wurde aufgrund der Berichte in der Zeitschrift 

"Profil", Ausgabe Nr. 24, und in der Tageszeitung "Kurier" vom 12;6.1995 von 
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seiner dienstvorgesetzten Behörde zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen 

(Verdacht des Waffenschmuggels nach Kroatien und Teilnahme an dortigen 

Kriegshandlungen) noch am 12.6.1995 niederschriftlich vernommen. 

Aufgrund der bisherigen Erhebungen wurde gegen den Beamten ein 

Disziplinarverfahren eingeleitet. Die Gerichtsbehörden werden seitens der 

BPO Wien nach dem Einlangen noch ausstehender Erhebungsberichte der BPO Wr. 

Neustadt befaßt werden. 

Zu Frage 3: 

Ergibt sich aus Antwort zu Frage 2. 
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